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Vorwort

Ich bin schwanger und freue mich auf mein
Kind, alles ist in Ordnung ...

Ich bin schwanger und weiß nicht weiter,
nichts ist in Ordnung. Ich kann mich nicht
auf das Kind freuen ...

Ich bin schwanger, könnte mich auf das Kind
freuen, wäre da nicht die Angst ...

Ich möchte so gerne ein Kind bekommen,
alles ist in Ordnung, nur ...

Ich habe Kinder und möchte / muss berufs-
tätig sein, wie schaffe ich es, alles unter
einen Hut zu bekommen ... 

Mein Kind ist krank, ich muss zur Arbeit ...

Die Zeit der Schwangerschaft ist für die mei-
sten Frauen bzw. werdenden Eltern eine span-
nende und erwartungsvolle Zeit. Aber auch
Zweifel und Ängste, Höhen und Tiefs sind
ganz normal. Die oben angestellten Überle-
gungen sind nur ein kleiner Ausschnitt von
Fragen und Problemen, die Frauen für sich be-
antworten und lösen müssen.

Diese Broschüre hilft in einem ersten Über-
blick bei einigen Fragestellungen, die mit einer
Schwangerschaft verbunden sind. Sie infor-
miert und unterstützt werdende Mütter bzw.
Eltern, z. B. wenn es um die örtlichen Hilfsan-
gebote nach der Geburt, um die Kinderbetreu-
ung oder gesetzliche Regelungen zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf geht.

Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen
Hannelore Salzmann-Tohsche und Edith Ber-
kau ganz herzlich für die Nutzung der Vorlage
„Schwanger im Kreis Rendsburg-Eckern-
förde“.

Die hauptamtlichen Gleichstellungs-
beauftragten im Kreis Segeberg



SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

Schwangerschaft und Geburt

Das Leben mit Kind bringt Veränderungen mit
sich und Vieles muss neu geordnet werden.
Es können Fragen und Unsicherheiten auftre-
ten. Schwangeren-Beratungsstellen bieten Ih-
nen Unterstützung z. B. bei Fragen zu Ge-
burtsvorbereitungskursen, finanziellen Hil-
fen, arbeitsrechtlichen und sozialen Fragen,
aber auch bei Fragen, die vor allem Alleiner-
ziehende, junge Mütter oder überlastete Müt-
ter betreffen. 

pro familia Beratungsstelle Bad Segeberg 

Lübecker Straße 14, 23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/9 48 91, Fax 0 45 51/9 48 97
bad-segeberg@profamilia.de 
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr, 
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

pro familia Beratungsstelle Norderstedt 

Haus Kielort, Kielortring 51, 
22850 Norderstedt 
Tel. 0 40/5 22 85 78, Fax 0 40/53 53 28 38
norderstedt@profamilia.de 
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr 
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

Außensprechstunde in Kaltenkirchen

in der Frauenfachberatungsstelle, 
Hamburger Straße 68, 
24568 Kaltenkirchen
Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Anmeldung über pro familia Norderstedt.
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Angebote rund um die Geburt

Die Gewissheit, schwanger zu sein, gibt zu vie-
len Überlegungen Anlass: 

Wie und wo will ich entbinden?

Wie und wo bereite ich mich am besten auf 
die Geburt vor?

Nehme ich während der Schwangerschaft
ärztliche Hilfe oder/und Hebammenhilfe
in Anspruch? 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Entbindungs-
klinik frei zu wählen. Da es Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Entbindungseinrich-
tungen gibt, haben wir für Sie eine Reihe von
Fragen zusammengestellt, die Ihnen helfen
sollen, die Klinik zu finden, die Ihren Wün-
schen und Vorstellungen entspricht.

Entscheidungshilfe für die Wahl der
Entbindungseinrichtung

Gibt es einen Routineablauf für die 
Geburt oder wird sie individuell begleitet, 
darf die Frau während der Geburt herum-
gehen oder soll sie überwiegend liegen, 
kann die Gebärende ihre Geburtsposition 
frei wählen oder mitbestimmen, 
gibt es Gebärhocker oder -stühle, breite 
Entbindungsbetten, Pezzibälle usw. 
wird routinemäßig ein Dammschnitt 
gemacht, 
dürfen Frauen unter der Geburt trinken, 
arbeitet die Hebamme im Schichtdienst 
oder betreut sie die Geburt unabhängig 
von Dienstzeiten, 
sind auch Beleg-Hebammen zugelassen, 
steht ständig eine Ärztin/ein Arzt zur 
Verfügung, 
wird alternative Schmerzlinderung ange-
wendet, z.B. Homöopathie, Akupunktur, 
Reflexzonenmassage, 
besteht die Möglichkeit zur ambulanten 
Geburt, 
ist Rooming-in selbstverständlich, 
darf das Kind nachts bei der Mutter 
bleiben,
ist eine Kinderklinik im Hause, 
ist der Partner zur Geburt willkommen 
oder eher geduldet, 
gibt es eine Übernachtungsmöglichkeit 
für den Partner, 
darf er bei operativen Geburten (z.B. mit 
Saugglocke) anwesend sein?

Wir haben eine Übersicht der Kliniken, die für
Frauen aus dem Kreisgebiet von Bedeutung
sind, zusammengestellt. Neben der Adresse
und Telefonnummer finden Sie Angaben
dazu, wie Sie sich über die jeweilige Klinik
informieren können und ob diese eigene
Geburtsvorbereitungskurse durchführt.

RUBRIK SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT
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SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

AK Segeberger Kliniken mit Familienzentrum

Krankenhausstr. 2
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/801-0
Familienzentrum:
Tel. 0 45 51/801-1132
www.segeberger-kliniken.de
Besuchszeiten: jederzeit
Angebote Klinik:
Freie Wahl der Geburtsposition,
Wassergeburt, Gebärhocker,
Naturheilverfahren (Homöopathie und
Akupunktur, Aromatherapie, Bachblüten-
therapie), klassische Entspannungs- und
Schmerztherapie, Anwesenheit des Vaters
möglich, ambulante Geburt, durchgehen- 
des Rooming-In, Stillförderung,
Familienzimmer, arbeitstäglich kinder-
ärztliche Visite, Neugeborenenhörscreening,
Stoffwechseltest, U1 und U2. 
Angebote Familienzentrum:
Geburtsvorbereitung, Schwangerengym-
nastik, Umgang mit dem Baby, Elternschule,
Rückbildungsgymnastik, Baby-Massage,
Geschwisterkurse, Brei-Kochkurse, Yoga.

Marienkrankenhaus Lübeck

Parade 3
23552 Lübeck
Tel. 04 51/1407-0
Besuchszeiten: jederzeit, außer Mittagsruhe
Angebote: Kreißsaalführungen, Elternschule,
Schwangerengymnastik, Geburtsvor-
bereitungskurse, Rückbildungsgymnastik,
Säuglingspflegekurse. 

Paracelsus Klinik 
Klinik Henstedt-Ulzburg

Wilstedter Str. 134
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/70-0
kreiss-saal@pk-henstedt.de
Besuchszeiten: jederzeit, 
außer 12.00 - 14.00 Uhr
Angebote: Infoabende zur
Entbindungsplanung, Pränataldiagnostik,
Kreißsaalführungen, ambulante Entbindung,
freie Wahl der Geburtsposition, 
24 Std. Rooming-In möglich, Wassergeburt,
Schwangerengymnastik, Geburtsvorberei-
tung, Elternschule, Rückbildungsgymnastik,
Säuglingspflegekurse, Stillberatung, Stillrunde.
Betreut werden können Frühgeborene ab der
35. Schwangerschaftswoche und unterge-
wichtige Kinder mit Geburtsgewicht 
ab ca. 2.000 g. 

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Lübeck

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck
Tel. 04 51/5 00-21 55
Besuchszeiten: 14.00 - 20.00 Uhr
n. Vereinbarung länger
Angebote: Kreißsaalführungen, freie Wahl 
der Geburtsposition, ambulante Entbindung, 
24 Std. Rooming-In möglich, Elternschule,
Schwangerengymnastik, Geburtsvor-
bereitungskurse, Rückbildungsgymnastik,
Säuglingspflegekurse.
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Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel

Michaelisstr. 16
24105 Kiel 
Tel. 04 31/5 97 - 21 00
Besuchszeiten: geringfügige Einschränkungen
Angebote: Geburtsvorbereitungskurse 
(Einzel-Paar-Auffrischungskurse),
Kreißsaalführung, Wassergeburts-
Sprechstunde, Schwangerenschwimmen,
Haptonomische Eltern-Kind-Begleitung in der
Schwangerschaft, Stillberatung nach WHO-
Richtlinien, Elternschule, Säuglingspflege-
kurse, Baby-Massage, PEKIP-Gruppen, Yoga,
Beckenbodengymnastik, Rückbildungs-
gymnastik, Wassergewöhnung für Babys
und Kleinkinder.

Städtisches Krankenhaus Kiel

Chemnitzstraße 33
24116 Kiel
Tel. 04 31/16 97-0
Besuchszeiten:
08.00 - 12.00 Uhr u. 
15.00 - 20.00 Uhr
Angebote: Geburtsvorbereitung,
Schwangerenschwimmen und -yoga,
Pränataldiagnostik, Säuglingspflegekurs,
Stillvorbereitungskurs, Akupunktur,
Homöopathische Begleitung, REIKI,
Schwerpunktbetreuung bei Diabetes, äußere
Wendung bei Steißlagen, Wassergeburt,
Familienzimmer, Stillförderung, Stillgruppe,
Rückbildungsgymnastik, Hörtest U2,
Ultraschall von Nieren und Hüfte bei den
Neugeborenen, Hebammenbetreuung statio-
när behandelter Schwangerer, Eltern-Kurs
„Das Kind verstehen“, Babymassage,
Babyschwimmen, Begleitung von verwaisten
Eltern, Hebammensprechstunde, Oberarzt/
-ärztinsprechstunde. 

Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster 

Friesenstraße. 11
24534 Neumünster, 
Tel. 0 43 21/4 05-0
Besuchszeiten: jederzeit
Angebote: Kreißsaalführungen,
Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungs-
kurse, Säuglingspflegekurse, Stillberatung,
Wassergeburt, Gebärhocker, homöopathische
Behandlung, Familienzimmer, Elternschule,
Hörtest für Neugeborene, Neu- und
Frühgeborenenstation.

RUBRIK SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT
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Hausgeburt

Neben einer Geburt in der Klinik haben Sie
auch die Möglichkeit, zu Hause mit einer
Hebamme Ihrer Wahl (mit oder ohne ärztli-
che Betreuung) zu gebären. Allerdings sind
nur wenige Hebammen bereit, Hausgeburten
zu begleiten.

Die Geburtshäuser bieten eine Alternative zur
Geburt in der Klinik oder zu Hause.
Hebammen begleiten die Geburt und 
bieten individuelle Unterstützung an.

Geburtshaus Kiel e. V.

Lübscher Baum 23
24113 Kiel
Tel. 04 31/6 11 68, Fax 04 31/6 70 99 27 
www.geburtshaus-kiel.de
Sprechzeiten: 
Mo 16.00 - 18.00 Uhr, 
Di u. Do 10.00 - 12.00 Uhr
Angebote: Geburten im Geburtshaus,
Geburtsvorbereitung, Schwangerenvorsorge,
Behandlung von Schwangerschaftsbe-
schwerden, Yoga für Schwangere, Wasser-
gymnastik für Schwangere, Bauchtanz für
Schwangere, Stillgruppe, Säuglingspflege,
Babymassage, Beratung vor, während und
nach vorgeburtlichen Untersuchungen,
Informationsveranstaltungen zu speziellen
Themen, Beckenboden-Training,
Rückbildungsgymnastik.

Geburtshaus Hamburg

Am Felde 2
22765 Hamburg
Tel. 0 40/390 11 28, Fax 0 40/39 90 23 55
hebammenteam@geburtshaus-hamburg.de 
oder 
geschaeftsstelle@geburtshaus-hamburg.de
www.geburtshaus-hamburg.de
Sprechzeiten: 
Mo, Mi und Fr 09.00 - 13.00 Uhr 
unter Tel. 040/390 11 28
Angebote: Telefonservice, Hebammen-
sprechstunde, Schwangerenvorsorge,
Beratung zu Pränataler Diagnostik, Hilfen in
der Schwangerschaft, Geburtsvorbereitung
und weitere Kurse vor der Geburt, Wochen-
bettbetreuung, Rückbildung und weitere
Kurse nach Geburt, Beckenbodentraining,
Still-/Ernährungsberatung, Offener Babytreff.

Hebammenpraxis Bad Oldesloe

Bahnhofstr. 12
23843 Bad Oldesloe
Tel. 0 45 31/80 45 11, Fax 0 45 31/80 45 12
www.hebammenpraxisod.de
Offene Sprechstunde u. Information,
Kennenlernen Mi 16.00 – 18.00 Uhr
Angebote: Schwangerenbetreuung,
Schwangerenvorsorge, Hilfe bei
Beschwerden, Geburtsvorbereitung,
Wassergymnastik für Schwangere, Therapie
bei Beschwerden, Akupunktur,
Säuglingspflege, Fit in die Geburt,
Hausgeburt/Praxisgeburt,
Wochenbettbetreuung, Müttertreff und
Wiegestunden, Rückbildung, Babymassage,
Fit nach der Geburt, Fit mit Baby, 
Musik erleben, PEKiP.



Hebammenhilfe 

Die Hilfe durch eine Hebamme, schon von
Beginn der Schwangerschaft an, kann jede
Frau in Anspruch nehmen. Die Kosten werden
von der Krankenkasse übernommen. Dies gilt
auch für nicht arbeitsfähige Empfängerinnen
von Grundsicherung, für die die gewählte
Krankenkasse die Kosten übernimmt und die
diese vom Sozialamt erstattet bekommt. Emp-
fängerinnen von Arbeitslosengeld II sind oh-
nehin bei einer Krankenkasse pflichtversichert.
Anträge auf Kostenübernahme sind also bei
der jeweiligen Krankenkasse zu stellen.

Wenden Sie sich frühzeitig an eine
Hebamme, auch wenn Sie z.B. nur eine
Wochenbettbetreuung nach dem
Krankenhausaufenthalt wünschen. Im
Einzelnen umfasst die Hebammenhilfe 
folgende Leistungen:

Persönliche Betreuung und Beratung
in der Schwangerschaft,
Vorsorgeuntersuchungen während der 
Schwangerschaft, Beratung, Hilfeleistung
bei Schwangerschaftsbeschwerden 
auch zusätzlich zur ärztlichen Vorsorge,
Geburtsvorbereitung in Frauen- oder 
Paargruppen (auf ärztliche Anweisung 
auch in Einzelstunden). 
Hier lernen Sie Atem- und Entspannungs-
übungen für die Geburt, erproben 
Geburtspositionen, erhalten Informatio-
nen zu Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett und lernen andere Frauen / 
Paare kennen, die ein Kind erwarten.
Beistand bei der Geburt, 
Hilfe beim ersten Stillen und erste Vor-
sorgeuntersuchung beim Kind in der 
Klinik oder zu Hause,

Betreuung und Beratung nach der Geburt 
bis zum 10. Tag nach der Geburt, bei 
Problemen bis zu acht Wochen nach der 
Geburt,
Ernährungsberatung für Mutter und Kind
und spezielle Wochenbett-Gymnastik in 
den Tagen und Wochen danach.

Um die Suche nach einer Hebamme zu
erleichtern, folgt eine Liste der uns bekann-
ten Hebammen im Kreisgebiet:

RUBRIK SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT
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Klauk, Ute
22844 Norderstedt • • • • • •
0 40/32 52 74 75
Umland, Ulrike
22846 Norderstedt • • • •
0 40/51 31 51 41
Borchers, Margret
22850 Norderstedt • • • • • • •
0 40/525 22 77
Müller, Martina
22850 Norderstedt • • e
0 40/523 33 76
Frese, Ella
22851 Norderstedt • • • • • r
0 40/94 36 09 98 
Hebammenpraxis Norderstedt
22851 Norderstedt • • • • • • • • • • • e f p
0 40/547 97 26
Echt, Claudia
23795 Groß Rönnau • • • • • • •
0 45 51/8 38 81
Die Segeberger 
Hebammenpraxis
23795 Bad Segeberg • • • • • • •
0 45 51/94 43 34
Götze, Susanne
23795 Bad Segeberg • • • • • • • •
0 45 51/78 46 
Rewert-Strasser, Sofia
23795 Fahrenkrug • • • • • • •
0 45 54/33 34
Voß, Heidi
23795 Schackendorf • • • • • • •
0 45 51/85 65 54 
Mohr, Karin 
23812 Wahlstedt • • • • • • •
0 45 54/42 85
Schönfeldt, Angela
23812 Wahlstedt • • • • •
0 45 54/48 84
Schley, Margret
23815 Westerrade • • • • • •
0 45 53/10 49
Günneberg, Ruth
23816 Leezen • • • • • • • e
0 45 52/2 77
Wasserthal, Lykke
23845 Itzstedt • • • • • • • e d
0 45 35/51 59 06
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Der Bauchladen
24558 Henstedt-Ulzburg • • • • • • • • •
0 41 93/9 44 78
Egenolf, Stefanie
24558 Henstedt-Ulzburg • • • • • e
0 41 93/77 93 66
Lukat, Hanne
24558 Henstedt-Ulzburg • • •
0 41 93/95 06 60
Naujoks, Ute
24558 Henstedt-Ulzburg • • • • • e
0 41 93/76 10 30
Reichmuth, Anne
24558 Henstedt-Ulzburg • • • • • • • e f t
0 41 93/9 35 39
Stöber, Gudrun
24558 Henstedt-Ulzburg • • • • • • e
0 41 93/9 43 09
Nembach, Michaela
24568 Kaltenkirchen • •
0 41 91/6 07 54 
Schmidt, Alexandra
24568 Kaltenkirchen • • • •
0 41 91/18 62  
Schwill, Garnet Andrea
24568 Kaltenkirchen • • • • •
0 41 91/95 91 73
Prieß, Caroline 
24598 Heidmühlen • • • • • •
0 43 20/58 17 40
Seltmann, Kathrin
24610 Trappenkamp • • • • • • • • • • • • •
0 43 23/92 43 06
01 73/5 92 21 28
Mau, Angela
24619 Bornhöved • • • • • • •
0 43 23/9 61 61
Wulf, Sabine
25479 Ellerau • • • • • e
0 41 06/7 56 45
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Vorgeburtliche Diagnostik

Natürlich beschäftigt jede Schwangere auch
die Frage nach der Gesundheit ihres Kindes.
Eine endgültige Antwort darauf, ob das Kind
gesund sein wird, kann niemand geben. Es
gibt neben den üblichen Vorsorgeuntersu-
chungen vorgeburtliche Untersuchungen,
durch die Hinweise auf bestimmte Störungen
und Fehlbildungen, Krankheiten, „Auffällig-
keiten und Abweichungen“ des Ungeborenen
gegeben werden können.

Während der Schwangerschaft gibt es nur sel-
ten Behandlungsmöglichkeiten, wenn eine Be-
hinderung oder Beeinträchtigung erkannt
wurde. Deshalb erscheint ein Schwanger-
schaftsabbruch oftmals als einziger Ausweg.
Die meisten Verfahren der Pränataldiagnostik
können erst ab der 13. Schwangerschaftswo-
che durchgeführt werden, in einer Zeit, in der
viele schwangere Frauen und ihre Partner be-
reits eine Beziehung zum Kind aufgebaut ha-
ben. Die Frage: „Bekomme ich mein Kind
oder nicht?“ löst dann eine Krise aus. Deshalb
ist es wichtig, sich vor einer vorgeburtlichen
Untersuchung zu fragen, welche Gründe dafür
und dagegen sprechen. Dazu gehört auch, sich
Klarheit darüber zu verschaffen, welche Kon-
sequenzen ein auffälliger Befund hätte.

Humangenetische Beratung: 

Universitätsklinik Schleswig-Holstein 

Campus Kiel
Telefonische Anmeldung täglich 
07.00 - 15.00 Uhr, Tel. 04 31/5 97 17 76 
oder in der Praxis für Humangenetik
Frau Dr. Kautza Tel. 04 31/5 97 17 91

Begleitung 
bei humangenetischer Beratung 

pro familia Beratungsstelle Bad Segeberg 

Lübecker Straße 14, 23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/9 48 91, Fax 0 45 51/9 48 97
bad-segeberg@profamilia.de
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

pro familia Beratungsstelle Norderstedt 

Haus Kielort, Kielortring 51
22850 Norderstedt 
Tel. 0 40/5 22 85 78, Fax 0 40/53 53 28 38
norderstedt@profamilia.de 
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

Außensprechstunde in Kaltenkirchen

in der Frauenfachberatungsstelle, 
Hamburger Straße 68, 
24568 Kaltenkirchen
Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Anmeldung über pro familia Norderstedt.



RUBRIK SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

11

pro familia Landesverband 

Telefonsprechstunde für Fragen zu 
vorgeburtlichen Untersuchungen
Ansprechpartnerin: Cordula Manski
Di 13.00 - 14.00 Uhr
Tel. 0 41 52/7 29 24
geesthacht@profamilia.de
Bei Bedarf kann ein persönliches Gespräch
vereinbart werden.

Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung 

Dort erhalten Sie eine Erstinformation:
„Pränataldiagnostik, Beratung, 
Methoden und Hilfen“
BzgA 
51101 Köln 
www.bzga.de 
mit der Bestell-Nr. 13625100

Schutzvorschriften,
Vorsorgeleistungen 
und finanzielle Hilfen 
für Schwangere

Leistungen der Krankenkassen 

Alle Frauen, die selbst oder als Familienange-
hörige in einer gesetzlichen Krankenversiche-
rung freiwillig oder pflichtversichert sind, er-
halten bereits während der Schwangerschaft
und auch anschließend an die Geburt vielfälti-
ge Leistungen.

Privat versicherte Frauen müssen sich mit ih-
rer jeweiligen Versicherung in Verbindung set-
zen und sich erkundigen, welche Leistungen
durch ihren konkreten Versicherungsvertrag
abgedeckt sind.

Die Leistungen für gesetzlich
Krankenversicherte umfassen:

Ärztliche Betreuung während der Schwan-
gerschaft, bei und nach der Geburt. 
Hebammenhilfe während der Schwanger-
schaft, für die Betreuung bei der Geburt so-
wie für die Versorgung von Mutter und
Neugeborenem. Die Kosten für Geburts-
vorbereitung und andere Angebote wäh-
rend und nach der Schwangerschaft werden
von der Krankenkasse übernommen. 
Spezielle Angebote finden Sie in der Über-
sicht der Hebammen (siehe Seiten 8-9).
Die Kosten für Arznei, Verband- und Heil-
mittel werden nach ärztlicher Verordnung
ohne Zuzahlung übernommen.
Die Kosten für die stationäre Geburt wer-
den übernommen.
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Häusliche Pflege kann statt oder nach sta-
tionärer Geburt (z. B. im Rahmen einer 
ambulanten Geburt) beantragt werden.
Dies umfasst keine hauswirtschaftliche Ver-
sorgung. Voraussetzung dafür ist, dass keine
andere im Haushalt lebende Person diese 
Arbeit übernehmen kann.
TIPP: Die häusliche Pflege ist bei der Kran-
kenkasse grundsätzlich vor dem Tätigwer-
den der Pflegekraft zu beantragen. Diesem
Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung bei-
zufügen.
Haushaltshilfe
Wenn wegen Schwangerschaft oder Geburt
der Haushalt nicht weitergeführt werden 
kann, übernimmt die Krankenkasse die Ko-
sten für eine Haushaltshilfe (in der Regel
nur bei Risiko- oder Mehrlingsgeburten). 
Voraussetzung dafür ist, dass keine andere 
im Haushalt lebende Person die Arbeit 
übernehmen kann.
TIPP: Die Haushaltshilfe ist vor der Inan-
spruchnahme bei der Krankenkasse zu be-
antragen, dafür ist eine ärztliche Bescheini-
gung erforderlich.
Mutterschaftsgeld
Sie erhalten Mutterschaftsgeld für die letz-
ten 6 Wochen vor der Geburt, den Ge-
burtstag und für die ersten 8 Wochen nach
der Geburt, bei Mehrlings- und Frühgebur-
ten für die ersten 12 Wochen nach der Ge-
burt.
Bei einer vorzeitigen Geburt und bei Früh-
geburten verlängert sich der Zeitraum für
Arbeitnehmerinnen in der Regel um die
nicht in Anspruch genommenen Tage vor
der Geburt. Für Arbeitnehmerinnen zahlt
die Kasse bis zu 13 € täglich, es muss ein
Antrag an die Kasse gerichtet werden. Ihr
Arbeitgeber zahlt den Differenzbetrag bis
zum Nettoverdienst. Andere Versicherte, 
z. B. Selbstständige oder Arbeitslosengeld-
Empfängerinnen, erhalten Mutterschafts-

geld in Höhe des Krankengeldes. Für den
Anspruch auf Mutterschaftsgeld sind einige
Voraussetzungen zu erfüllen, die Ihre Kran-
kenkasse Ihnen benennt.
Frauen, die nicht selbst Mitglied einer 
Krankenkasse sind (z. B. Familienversicher-
te, geringfügig Beschäftigte, in Heimarbeit
Tätige) haben die Möglichkeit, ein Mutter-
schaftsgeld in Höhe von höchstens 210 €
beim Bundesversicherungsamt, Friedrich-
Ebert-Allee 38, 53113 Bonn, zu beantra-
gen.
Beitragsfreie Mitgliedschaft
Sie sind beitragsfrei für das Mutterschafts-
geld oder Elterngeld versichert. Wenn Sie 
ein Arbeitsentgelt während der Elternzeit 
erhalten, gilt diese Regelung nicht.
Vorsorgeprogramm für das Kind
Von den Kassen wird ein Vorsorgepro-
gramm für das Kind in den ersten sechs Le-
bensjahren geboten. Dieses umfasst neun
ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, die U1
bis U9. Für 12- bis 14-Jährige gibt es die
Jugendgesundheitsuntersuchung.

12
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Mutterschutzgesetz

Das Mutterschutzgesetz gilt für Frauen, die in
einem Arbeitsverhältnis stehen: für Angestellte
und Arbeiterinnen, für Teilzeitkräfte, auch für
geringfügig Beschäftigte auf 400-€-Basis, für
Auszubildende wie für in Heimarbeit Beschäf-
tigte und ihnen Gleichgestellte. Es gilt nicht
für Selbstständige und Beamtinnen, für Letz-
tere gelten Sonderregelungen des Bundes und
der Länder. Sind in einem Betrieb regelmäßig
mehr als drei Frauen beschäftigt, ist das Gesetz
auszulegen oder auszuhändigen.

Mitteilung der Schwangerschaft 
an Arbeitgeber
Sobald Sie Gewissheit über Ihre Schwan-
gerschaft haben, sollten Sie Ihren Arbeitge-
ber darüber unterrichten. Wenn eine
Schwangerschaftsbestätigung von einem
Arzt bzw. einer Ärztin oder einer Hebamme
verlangt wird, sind die Kosten von Ihrem
Arbeitgeber zu ersetzen. Der Arbeitgeber
benachrichtigt das Landesamt für Gesund-
heit und Arbeitssicherheit über Ihre
Schwangerschaft. Andere Personen oder
Behörden dürfen nicht informiert werden,
es sei denn, dies geschieht mit dem aus-
drücklichen Einverständnis der Betroffe-
nen.
Arbeitszeit
Die Arbeitszeit schwangerer und stillender
Frauen darf nicht mehr als 8,5 Stunden täg-
lich oder 90 Stunden in der Doppelwoche
betragen. Arbeit zwischen 20 und 6 Uhr so-
wie an Sonn- und Feiertagen ist unzulässig.
(Ausnahmen sind in einigen Gewerbebran-
chen möglich, ebenso das Verlangen nach
Mehrarbeit oder Überstunden).

Ein Beschäftigungsverbot
besteht während der Mutterschutzfrist 
6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Ge-
burt. Bei Mehrlingsgeburten verlängert sich
diese auf 12 Wochen.
Während der letzten 6 Wochen vor der Ge-
burt kann sich die Schwangere jedoch zur
Arbeitsleistung bereit erklären; die Erklä-
rung kann jederzeit widerrufen werden.
Schweres Heben oder Bewegen von Lasten,
Giftstoffe, Infektionsgefahren und erhöhte
Unfallgefahr führen darüber hinaus zu ei-
nem Beschäftigungsverbot für solche Ar-
beitsplätze bzw. diese Tätigkeiten.
Kündigungsschutz
Schwangere stehen während der gesamten
Schwangerschaft bis 4 Monate nach der Ge-
burt unter besonderem Kündigungsschutz.
Während der Elternzeit besteht der Kündi-
gungsschutz fort. Eine Kündigung des Ar-
beitgebers ist in dieser Zeit unzulässig.
Auch eine bereits ausgesprochene Kündi-
gung ist unwirksam, wenn dem Arbeitgeber
die Schwangerschaft bekannt war oder ihm
die Schwangerschaft innerhalb von 2 Wo-
chen nach Zugang der Kündigung mitge-
teilt wird. Die unverschuldete Versäumung
der 2-Wochen-Frist ist unschädlich, wenn
die Mitteilung unverzüglich nachgeholt
wird. Einer verbotswidrigen Kündigung
sollten Sie mit einem Einschreiben unver-
züglich widersprechen, Ihre Arbeitskraft an-
bieten und die Fortzahlung der Arbeitsver-
gütung verlangen. Außerdem empfiehlt es
sich dringend, das Landesamt für Gesund-
heit und Arbeitssicherheit einzuschalten.

Landesamt für Gesundheit 
und Arbeitssicherheit  

Außenstelle Lübeck 
Schwartauer Landstraße 11, 23554 Lübeck
Tel. 04 51/47 06 02
poststelle@lgash-hl.landsh.de
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Auch wenn der Arbeitgeber sich weigert,
Sie weiter zu beschäftigen, können Sie die
Arbeitsvergütung beim Arbeitsgericht ein-
klagen und zudem feststellen lassen, dass
das Arbeitsverhältnis weiterhin besteht. Ei-
ne solche Kündigungsschutzklage muss in-
nerhalb von 3 Wochen nach Zugang der
Kündigung beim Arbeitsgericht erhoben 
werden.
In wenigen Ausnahmefällen darf das Ar-
beitsverhältnis mit vorheriger Genehmi-
gung des Landesamtes für Gesundheit und
Arbeitssicherheit gekündigt werden.
Schwangerschaft und Bewerbungsgspräch
Eine schwangere Frau ist nicht verpflichtet,
im Bewerbungsgespräch auf ihre Schwan-
gerschaft hinzuweisen. Sie darf sogar auf ei-
ne Frage des Arbeitgebers nach Bestehen
der Schwangerschaft wahrheitswidrig ant-
worten. Es gibt allerdings eine Ausnahme:
Handelt es sich um eine Arbeit, z. B. in ei-
nem Labor, die eine Schwangere aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht ausführen
darf, muss sie die Frage wahrheitsgemäß
mit „Ja“ beantworten.
Kann der Arbeitgeber keinen ungefährli-
chen Arbeitsplatz anbieten, ist ein Beschäf-
tigungsverbot vom Arbeitgeber, vom Arzt/
von einer Ärztin oder vom Gewerbeauf-
sichtsamt auszusprechen. 
Eine Lohn-/Gehaltskürzung darf dadurch
nicht eintreten.

Gewerbeaufsicht: 
Die Gewerbeaufsicht erreichen Sie unter der
Adresse des Landesamtes für Gesundheit und
Arbeitssicherheit Kiel oder
Außenstelle Lübeck
Schwartauer Landstraße 11
23554 Lübeck
Tel. 04 51/47 06 02
poststelle@lgash-hl.landsh.de

Broschüren zu Mutterschutz, Erziehungsgeld,
Elternzeit sowie branchenspezifische Merk-
blätter und Vordrucke für die Schwanger-
schaftsanzeigen können Sie beim Landesamt
für Gesundheit und Arbeitssicherheit kosten-
los anfordern.

14
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Finanzielle Unterstützung

Als Schwangere können Sie möglicherweise fi-
nanzielle staatliche Leistungen erhalten. Die
wichtigsten haben wir zusammengestellt.

Gelder der Bundesstiftung 
Mutter und Kind -
Schutz des ungeborenen Lebens

Wenn Sie sich während der Schwangerschaft
in einer finanziellen Notsituation befinden,
können Sie unter Umständen eine finanzielle
Beihilfe von der Bundesstiftung „Mutter und
Kind - Schutz des ungeborenen Lebens“ erhal-
ten. Diese Hilfen sind zweckgebunden, z. B.
für den Kauf von Umstandsbekleidung, der
Baby-Ausstattung, zur Einrichtung eines Kin-
derzimmers, Umzug/Renovierung usw.

Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf
Stiftungsgelder. Die Beihilfe kann nur wäh-
rend der Schwangerschaft beantragt werden.
Die Festsetzung der Höhe der Hilfe erfolgt im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Stif-
tungsmittel sowie der individuellen Lebenssi-
tuation der Schwangeren. Die Höhe der Stif-
tungsgelder kann daher unterschiedlich hoch
ausfallen.

Bei der Vergabe der Beihilfe gelten u. a. Ein-
kommensgrenzen. Die Stiftungsmittel dürfen
nicht auf die Hilfen des Sozialamtes angerech-
net werden.

Wenn Sie sich informieren wollen, ob Sie ei-
nen Antrag bei der Bundesstiftung stellen kön-
nen, wenden Sie sich bitte an eine der folgen-
den Beratungsstellen in Bad Segeberg oder
Norderstedt:

pro familia Beratungsstelle Bad Segeberg 

Lübecker Straße 14
23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/9 48 91, Fax 0 45 51/9 48 97
bad-segeberg@profamilia.de 
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

pro familia Beratungsstelle Norderstedt 

Haus Kielort 
Kielortring 51 
22850 Norderstedt 
Tel. 0 40/5 22 85 78, Fax 0 40/53 53 28 38
norderstedt@profamilia.de
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

Außensprechstunde in Kaltenkirchen

in der Frauenfachberatungsstelle 
Hamburger Straße 68 
24568 Kaltenkirchen
Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Anmeldung über pro familia Norderstedt.

Die Anträge sollten so früh wie möglich
gestellt werden!
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Wohngeld

Haushalte mit geringem Einkommen können
Wohngeld beantragen.
Wohngeld wird als Mietzuschuss und oder als
Lastenzuschuss für Wohneigentum gewährt.

Ob Sie wohngeldberechtigt sind oder nicht,
hängt vor allem ab von:

1. Der Höhe des Familieneinkommens,
2. von der Zahl der zu Ihrem Haushalt 

gehörenden Familienmitglieder und
3. der Höhe der zuschussfähigen Miete 

bzw. Belastung.

Wenn Sie Grundsicherung oder Arbeitslosen-
geld II erhalten, brauchen Sie keinen Wohn-
geldantrag zu stellen, da die Unterkunftsko-
sten bereits in dieser Leistung berücksichtigt
werden.

Falls sich das Familieneinkommen um mehr
als 15% verringert oder wenn sich die Zahl der
Familienmitglieder ändert, z.B. durch die Ge-
burt eines Kindes, können Sie einen neuen
Antrag stellen, um erhöhtes Wohngeld zu er-
halten. Wohngeld wird im Normalfall ab Be-
ginn des Antragmonats gezahlt. Ein formloser
Erhöhungsantrag kann auch schon vor der
Geburt gestellt werden, die Geburtsurkunde
und andere erforderliche Unterlagen können
nachgereicht werden.

Die Antragsformulare und weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei der Wohngeldstelle Ihrer
zuständigen Stadt-, Amts- oder Gemeindever-
waltung.

Grundsicherung – 
Wer bekommt Grundsicherung?

Grundsicherung erhalten u.a. Personen, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben und unab-
hängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage
voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43(2)
SGB XI sind und bei denen es unwahrschein-
lich ist, dass die volle Erwerbsminderung be-
hoben werden kann und sie ihren Lebensun-
terhalt nicht aus ihrem Einkommen und Ver-
mögen beschaffen können.

Die Vermögensanrechnungsgrenzen berech-
nen sich folgendermaßen:

1 Person 2.600,00 €
+ Ehegatte/in + 614,00 €
+ weitere Person + 256,00 €

Die Anträge sind bei Ihrer jeweiligen Stadt-,
Amts- oder Gemeindeverwaltung zu stellen.

16



RUBRIK SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

1716 17

Arbeitslosengeld II

Mit der Zusammenlegung von Sozialhilfe und
Arbeitslosenhilfe löst das Arbeitslosengeld II
(ALG II) die bisherige Sozialhilfe und die Ar-
beitslosenhilfe seit dem 01.01.2005 ab.

Anspruch auf ALG II haben Personen, die 
das 15. Lebensjahr vollendet und das 65.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
erwerbsfähig sind,
hilfebedürftig sind und
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik haben.

Erwerbsfähig ist, wer mindestens 3 Stunden
täglich arbeiten kann.

Es wird davon ausgegangen, dass erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige in erster Linie selbst für die
Sicherung des Unterhaltes und der mit ihnen
in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
verantwortlich sind.

Erst wenn die eigenen Möglichkeiten ausge-
schöpft sind, erhalten die Hilfebedürftigen
Arbeitslosengeld II. Für nicht erwerbstätige
Familienangehörige im gemeinsamen Haus-
halt („Bedarfsgemeinschaft“) gibt es Sozial-
geld. Dazu werden die Kosten für die Unter-
kunft übernommen. 
Praktisch bedeutet das, dass zur Prüfung der
Hilfebedürftigkeit Einkommen aus Erwerbs-
arbeit, Arbeitslosengeld I, Kindergeld oder
Vermögen herangezogen wird. Das gilt für
Einkommen und Vermögen jedes Mitgliedes
einer Bedarfgemeinschaft.

Sowohl Arbeitslosengeld II als auch Sozialgeld
sind pauschalierte Beträge, Schwangere erhal-
ten ab der 13. Schwangerschaftswoche einen
Mehrbedarf von 17% des persönlichen Regel-
satzes.

Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen sind ver-
pflichtet, zur Sicherung ihres Lebensunterhalts
jede zumutbare Arbeit anzunehmen.

Die Berechnung der Leistung erfolgt in der
Weise, dass zunächst der Bedarf jedes einzel-
nen Mitgliedes der Bedarfsgemeinschaft fest-
gestellt wird (Regelbedarf plus Mehrbedarf
plus Unterkunft und Heizung). Dem wird das
erzielte Einkommen/vorhandene Vermögen
nach Abzug eventueller Freibeträge gegenüber-
gestellt. Die Differenz bildet den Zahlbetrag.

Da es im Rahmen dieser Broschüre nicht mög-
lich ist, eine umfassende Darstellung der ge-
setzlichen Regelungen zu geben, haben wir Ih-
nen nachfolgend die Adressen der Leistungs-
zentren der ARGE zusammengestellt. Dort er-
halten Sie umfassende Beratung und Informa-
tionen zur Antragstellung.

Leistungszentrum Bad Segeberg

Am Wasserwerk 5
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/90 83-200
Leistungszentrum.segeberg@arge-sgb2.de

Leistungszentrum Kaltenkirchen

Porschering 12
24568 Kaltenkirchen
Tel. 0 41 91/7 22-100
Leistungszentrum.segeberg-
kaltenkirchen@arge-sgb2.de

Leistungszentrum Norderstedt

Heidbergstraße 100
22846 Norderstedt
Tel. 0 40/5 29 52-0 
Leistungszentrum.segeberg-
norderstedt@arge-sgb2.de



SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT

18 18

Schwangerschaftskonflikt-
beratung

Die Gewissheit, schwanger zu sein, ist nicht in
allen Fällen Anlass zur Freude. Vielleicht trifft
Sie die Nachricht unvorbereitet oder in einer
schwierigen Lage, und Sie können sich einfach
nicht vorstellen, damit fertig zu werden. In
solch einer Situation kann Ihnen vielleicht ein
klärendes Gespräch bei einer Beratungsstelle
weiterhelfen (s. S. 2).

Falls Sie einen Schwangerschaftsabbruch in
Erwägung ziehen, stellen wir in Kürze die ge-
setzlichen Bestimmungen dar:

Der Gesetzgeber erlaubt unter bestimmten Be-
dingungen einen straffreien Schwangerschafts-
abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche.
Voraussetzungen dafür sind:

Die Schwangere sucht eine staatlich aner-
kannte Beratungsstelle oder eine Ärztin/ei-
nen Arzt auf, die/der eine Anerkennung für
die Beratung hat. Das Beratungsgespräch ist
vorgeschrieben, um der Frau zu ermögli-
chen, alle Aspekte ihrer Entscheidung mit
einer fachlich geschulten Person zu bespre-
chen. Auf Wunsch der Frau kann eine Per-
son ihres Vertrauens hinzugezogen werden.
Es wird erwartet, dass die Frau den Kon-
flikt, den die bestehende Schwangerschaft 
für sie darstellt, benennt.
Die Beratung hat zum Ziel – so will es das
Gesetz – die Frau zum Austragen der
Schwangerschaft zu ermutigen, alle dazu
dienlichen materiellen und sozialen Hilfen
zu vermitteln und (wenn gewünscht) bei
der Inanspruchnahme von Hilfen tätig zu 
werden.

Gleichzeitig sagt das Gesetz, dass die Frau
in ihrer Entscheidung frei ist und die Bera-
tung keinen Druck auf sie ausüben darf.
Nach abgeschlossener Beratung erhält die
Beratene eine Bescheinigung.
Aufsuchen einer Einrichtung (Ärztin/Arzt, 
Krankenhaus), um einen Schwanger-
schaftsabbruch vornehmen zu lassen. Die
Ärztin oder der Arzt muss der Schwangeren
auf Wunsch die Gelegenheit geben, noch
einmal über die Gründe für ihren Abbruch-
wunsch zu sprechen. Zwischen der Bera-
tung und dem Abbruch müssen gesetzlich
vorgeschriebene 3 Tage Bedenkzeit liegen.

Sie können sich bei allen Beratungsstellen tele-
fonisch anmelden und erhalten innerhalb kür-
zester Zeit einen Gesprächstermin. (§6SchKG:
Eine ratsuchende Schwangere ist unverzüg-
lich zu beraten!) Die Beratung kann anonym
erfolgen und unterliegt der Schweigepflicht.
Sie erhalten eine Bescheinigung über die Bera-
tung.

Hier finden Sie die Adressen und Telefon-
nummern der staatlich anerkannten Schwan-
gerschaftskonflikt-Beratungsstellen im Kreis
Segeberg:

pro familia Beratungsstelle Bad Segeberg 

Lübecker Straße 14, 23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/9 48 91, Fax 0 45 51/9 48 97
bad-segeberg@profamilia.de
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

18
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pro familia Beratungsstelle Norderstedt 

Haus Kielort, Kielortring 51
22850 Norderstedt 
Tel. 0 40/5 22 85 78, Fax 0 40/53 53 28 38
norderstedt@profamilia.de 
Anmeldung und telefonische Sprechzeiten: 
Mo u. Di 14.00 - 15.00 Uhr
Di - Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 17.00 - 18.00 Uhr

Außensprechstunde in Kaltenkirchen

in der Frauenfachberatungsstelle, 
Hamburger Straße 68, 
24568 Kaltenkirchen
Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Anmeldung über pro familia Norderstedt.

Neben den Beratungsstellen gibt es fol-
gende für die Schwangerschaftskonflikt-
beratung zugelassene Ärzte

Hans G. Kellner

Goethestr. 2
24610 Trappenkamp
Tel. 0 43 23/44 20 o. 0 43 23/91 98 62

Dr. med. Ingo Brauer

Kurhausstr. 58
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/95 27-0

Schwangerschaftsabbrüche werden in 
folgenden Krankenhäusern durchgeführt:

AK Segeberger Kliniken

Krankenhausstr. 2
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/8 01-0
www.segebergerkliniken.de

Paracelsus Klinik 
Klinik Henstedt-Ulzburg

Wilstedter Str. 134
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/70-0
www.paracelsus-kliniken.de

Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

Friesenstraße 11
24534 Neumünster
Tel. 0 43 21/4 05-0 oder 4 05-53 50
Vollnarkose, instrumentelle oder
Absaugmethode, ambulant

Frauenklinik Klosterstraße, Neumünster  

Klosterstraße 63-65
24534 Neumünster
Tel. 0 43 21/92 76 0
Tagesaufenthalt oder ambulant

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Lübeck
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck
Tel. 04 51/500-21 55 
www.uk-sh.de

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel

Michaelisstraße 16
24105 Kiel
Tel. 04 31/59 21 00
Schwangerschaftsabbrüche nur 
bei medizinischer Indikation

Park-Klinik Kiel

Goethestr. 11
24116 Kiel
Tel. 04 31/59 09 0
www.park-klinik-kiel.de
Vollnarkose, Absaugmethode,
Tagesaufenthalt oder ambulant
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Städtisches Krankenhaus

Chemnitzstr. 33, 24116 Kiel
Tel. 04 31/16 97-0
www.krankenhaus-kiel.de

Die Kosten sind von der Schwangeren selbst
zu tragen. Ist die Kostenübernahme einer Frau
aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht zuzu-
muten, informiert die Beratungsstelle auch
über die Kostenregelung für einen Schwan-
gerschaftsabbruch. Auch die Einkommens-
grenzen können Sie dort erfragen. Die Finan-
zierung ist durch das „Schwangerenhilfeände-
rungsgesetz“ geregelt. Danach ist die gesetzli-
che Krankenkasse, bei der Sie versichert sind,
für die Hilfe zuständig. Dort ist auch der An-
trag zu stellen. 
Falls Sie sich gegen einen Abbruch entschei-
den, hat die Beratungsstelle auch die Aufgabe,
weiterhin Hilfestellung zu geben, sei es wäh-
rend der Schwangerschaft als auch in der Zeit
nach der Geburt. Sie soll der werdenden Mut-
ter bei der Geltendmachung ihrer Rechte zur
Seite stehen. 
Wenn aus ärztlicher Sicht eine kriminologi-
sche (z.B. nach Vergewaltigungen) oder medi-
zinische Indikation (z.B. Gefährdung der kör-
perlichen und seelischen Gesundheit der Mut-
ter) vorliegt, ist ebenfalls ein Schwangerschafts-
abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche
möglich - in besonderen Fällen auch darüber
hinaus. Der Arzt/die Ärztin, der/die die Indi-
kation feststellt, darf den Abbruch nicht selbst
vornehmen.

Bei einem Schwangerschaftsabbruch mit me-
dizinischer oder kriminologischer Indikation
trägt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten
des Schwangerschaftsabbruchs.

Ungewollte Kinderlosigkeit

Ein unerfüllter Kinderwunsch ist nicht selten.
Ungefähr jede 7. Partnerschaft bleibt kinder-
los, weil eine/r der Partner/innen oder beide
von Fruchtbarkeitsstörungen betroffen sind.
Die Beratung kinderloser Paare wird von Ärz-
tinnen/Ärzten sowie Therapeutinnen/Thera-
peuten und Beratungsstellen wahrgenommen.

Da die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit
sehr unterschiedlich sein können, haben wir
eine Liste mit hilfreichen Broschüren zusam-
mengestellt, die Sie bei der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung unter folgender
Adresse anfordern können:

BZgA

51101 Köln oder 
E-m@il: order@bzga.de 

Ein „kleines Wunder“ - Die Fortpflanzung -
(Fruchtbarkeit bei Frau und Mann)

Best.-Nr. 13621001 (deutsch)
Best.-Nr. 13621061 (türk.)

„Sehnsucht nach einem Kind -
Möglichkeiten und Grenzen der Medizin“

Best.-Nr. 13623001 (deutsch)
Best.-Nr. 13623061 (türk.)

„Wenn ein Traum nicht in Erfüllung geht ...
– Kinderwunsch und Unfruchtbarkeit“

Best.-Nr. 13622001 (deutsch)
Best.-Nr. 13622061 (türk.)

„Warum gerade wir? - Wenn ungewollte
Kinderlosigkeit die Seele belastet“

Best.-Nr. 13624001 (deutsch)
Best.-Nr. 13624061 (türk.)
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Das Kind ist da!

Staatliche Hilfen und Regelungen

Mutterschutz-Regelungen 
nach der Geburt

Auch nach der Geburt gelten für Arbeitneh-
merinnen besondere Schutzvorschriften.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht in
der Schutzfrist nach der Geburt: im Normal-
fall 8 Wochen, bei Mehrlingen und bei Früh-
geburten im medizinischen Sinn 12 Wochen.
Bei Geburt vor dem errechneten Termin ver-
längert sich die Schutzfrist um die Tage, die
vor der Geburt nicht in Anspruch genommen
werden konnten.

Eingeschränkte Arbeitsfähigkeit
Ist die Mutter in den ersten Monaten nach
der Geburt nur eingeschränkt arbeitsfähig,
darf sie nur entsprechend ihrer Leistungsfä-
higkeit eingesetzt werden. Das kann z. B.
verkürzte Arbeitszeit oder Beschäftigung
mit leichteren Arbeiten bedeuten. Ein ent-
sprechendes ärztliches Attest ist vorzulegen.
Einkommenseinbußen entstehen nicht, es
ist das Entgelt wie vor der Schwangerschaft
zu zahlen.

Gestaltung des Arbeitsplatzes
Der Arbeitsplatz einer stillenden Mutter ist
so zu gestalten, dass keine Gefahren für Le-
ben oder Gesundheit von Mutter und Kind
zu erwarten sind. Im Zweifel sollte das Lan-
desamt für Gesundheit und Arbeitssicher-
heit zu Rate gezogen werden.

Arbeitszeit
Für Stillende gilt wie für Schwangere nicht
mehr als 8,5 Stunden täglich oder 90 Stun-
den in der Doppelwoche, keine Arbeit zwi-
schen 20.00 und 6.00 Uhr, nicht an Sonn-

und Feiertagen. Ausnahmen sind in einigen
Gewerbebranchen möglich.

Beschäftigungsverbote 
für stillende Mütter
Stillende Mütter dürfen ebenso wie Schwan-
gere mit bestimmten, die Gesundheit ge-
fährdenden Arbeiten und zu bestimmten
Zeiten nicht beschäftigt werden. Die Liste
dieser Arbeiten ist in § 4 des MuSchG ent-
halten. In Zweifelsfällen berät das 
Landesamt für Gesundheit 
und Arbeitssicherheit, Außenstelle Lübeck
Schwartauer Landstraße 11, 23554 Lübeck
Tel. 04 51/47 06 02
poststelle@lgash-hl.landsh.de

Stillpausen
Auf Verlangen der Mutter sind die zum
Stillen des Kindes erforderlichen Pausen zu
gewähren, mindestens aber zweimal täglich
eine halbe Stunde oder einmal täglich eine
Stunde freizugeben. Die Stillpausen sind
auf die Arbeitszeit anzurechnen. Ein Ver-
dienstausfall darf nicht entstehen.

Elterngeld – Regelung ab 2007

Für Eltern, deren Kinder 2007 oder später ge-
boren wurden, verändern sich die gesetzlichen
Vorgaben entscheidend. Das Erziehungsgeld
wurde abgelöst vom Elterngeld. Für Kinder,
die vor dem 01.01.2007 geboren sind, gilt das
alte Recht zum Erziehungsgeld mit sämtlichen
Bestandteilen weiter. Als Elterngeld wird neu
eine Lohnersatzleistung in Höhe von 67% des
ausfallenden Nettogehaltes gezahlt, höchstens
jedoch 1.800 €. 
Maßgebend ist der Durchschnittsbetrag aus
dem individuellen Einkommen der Antrag-
stellenden der letzten zwölf Kalendermonate
vor der Geburt des Kindes bzw. vor der in An-
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spruch genommenen Mutterschutzfrist ohne
Einmalzahlungen. Elterngeld gibt es für Er-
werbstätige, BeamtInnen, Selbstständige und
erwerbslose Elternteile, Studierende und Aus-
zubildende, Adoptiveltern und in Ausnahme-
fällen auch Verwandte dritten Grades, wenn
die Eltern die Betreuung z.B. wegen schwerer
Krankheit nicht sicherstellen können.
Alle Eltern (auch Hausfrauen und –männer,
Studierende) erhalten einen Mindestbetrag
von 300 €. 
Gering verdienende Eltern erhalten ein erhöh-
tes Elterngeld. Als gering verdienend gilt, wer
vor der Geburt monatlich durchschnittlich
weniger als 1.000 € netto verdient hat. Je ge-
ringer das Nettoeinkommem war, desto höher
ist der prozentuale Ausgleich. Um je 2 €, die
das Nettoeinkommen unter 1.000 € lag, er-
höht sich die Leistung um 0,1 Prozentpunkte.
Beispiel:
Das monatliche Nettoeinkommem betrug vor
der Geburt 700 €. Die Geringverdienenden-
grenze liegt bei 1.000 €, somit ergibt sich eine
Differenz von 300 €. Aufgrund dieser Diffe-
renz erhält die/der Elterngeldberechtigte zu-
sätzlich 15%, also insgesamt 82% Ausgleich.

Wer mehr als 30 Stunden pro Woche arbeitet,
hat keinen Anspruch auf Elterngeld.

Bei Teilzeittätigkeit von nicht mehr als 30 Wo-
chenstunden erhält die Betreuungsperson
67% des entfallenden Teileinkommens. Als
Einkommen vor der Geburt werden dabei
höchstens 2.700 € berücksichtigt.

Ist das Einkommen nach der Geburt eines
Kindes gesunken und wird innerhalb von 
24 Monaten ein weiteres Kind geboren, be-
steht zusätzlich zum neuen Elterngeld An-
spruch auf den Geschwisterbonus. Der Ge-
schwisterbonus wird aus dem Vergleich der je-
weils nach dem Einkommen vor der Geburt

maximal möglichen Elterngelder für das ältere
und für das jüngere Kind gebildet. Die Hälfte
dieser Differenz wird auf das Elterngeld des
jüngeren Kindes aufgeschlagen. Es gibt einen
Mindestsatz für den Bonus von 75 €. Beim
Geschwisterbonus bleiben also die Teilzeitein-
kommen in den Bezugszeiträumen unbeach-
tet. Neu ist, dass Eltern von Zwillingen oder
Drillingen einen zusätzlichen Betrag von 300
€ für das zweite oder dritte Kind bekommen
sollen.
Das Elterngeld wird in Höhe des Mindestbe-
trags nicht als Einkommen bei anderen Sozial-
leistungen berücksichtigt. Es kann insoweit al-
so zusätzlich auch zum ALG II bezogen wer-
den.

Es gibt für ein Paar verschiedene Möglichkei-
ten, 14 Monate Elternzeit aufzuteilen (z. B. sie
zehn Monate, er vier Monate). Nimmt in einer
Partnerschaft nur eine Person Elternzeit, be-
schränkt sich die Zeit auf 12 Monate. Allein-
erziehenden stehen 14 Monate zu.

Es kann hier nur eine Übersicht über das neue
Elterngeldgesetz gegeben werden. Falls Sie
noch Fragen haben, können Sie sich auch di-
rekt an das „Landesamt für soziale Dienste“
mit der Außenstelle in Lübeck wenden.
Elterngeld muss rechtzeitig beantragt werden,
da es maximal für 3 Monate rückwirkend ge-
nehmigt wird.

Hier erhalten Sie Ihr Antragsformular für 
Elterngeld:

Landesamt für soziale Dienste
Außenstelle Lübeck

Große Burgstraße 4
23552 Lübeck
Tel. 04 51/14 06-0
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Elternzeit

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr
Kind selbst betreuen und erziehen, haben bis
zum 3. Geburtstag des Kindes einen Rechts-
anspruch auf Elternzeit. Mit Zustimmung des
Arbeitgebers können sie bis zu einem Jahr der
Elternzeit auf die Zeit zwischen dem 3. und
dem 8. Geburtstag des Kindes übertragen.

Erwerbstätige Eltern können frei entscheiden,
wer von ihnen Elternzeit nimmt. Sie können
auch gleichzeitig Elternzeit nehmen. Wer El-
ternzeit nimmt, kann in Teilzeit bis zu 30 Wo-
chenstunden arbeiten. In Betrieben mit mehr
als 15 Beschäftigten besteht ein Anspruch auf
Teilzeitarbeit zwischen 15 und 30 Stunden pro
Woche in der Elternzeit, wenn keine dringen-
den betrieblichen Gründe entgegenstehen und
die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer
mehr als 6 Monate im Unternehmen tätig ist.
Der Arbeitgeber ist 7 Wochen vor Beginn der
Teilzeittätigkeit schriftlich zu informieren.

Während der Elternzeit besteht Kündigungs-
schutz. Er beginnt mit der Anmeldung der El-
ternzeit, frühestens jedoch 8 Wochen vor de-
ren Beginn. Die Anmeldefrist für die Eltern-
zeit beträgt 7 Wochen, wenn sich die Eltern-
zeit unmittelbar an die Geburt oder an die
Mutterschutzfrist anschließen soll, dies gilt
auch für Väter. Die Anmeldung muss schrift-
lich erfolgen.

Nach Ablauf der Elternzeit haben die Eltern
einen Anspruch, auf ihren alten oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren.
Eine Schlechterstellung ist nicht zulässig.
Wurde die Arbeitszeit während der Elternzeit
reduziert, gilt nach deren Ende wieder die frü-
here Arbeitszeit.

Kindergeld

Das Kindergeld wird einkommensunabhängig
gezahlt. Es ist nach der Zahl der Kinder gestaf-
felt und beträgt:

für das 1., 2. und 3. Kind
monatlich 154 €

für das 4. und jedes weitere Kind
monatlich 179 €

Kindergeld gibt es für alle Kinder bis zum 
18. Lebensjahr, für Kinder in Ausbildung bis
zum 25. Lebensjahr; für Kinder, die ohne Be-
schäftigung und bei einer Agentur für Arbeit
im Inland als Arbeitsuchende gemeldet sind,
bis zum 21. Lebensjahr und zeitlich unbe-
grenzt für Kinder, die wegen einer vor dem 
25. Lebensjahr eingetretenen Behinderung au-
ßerstande sind, sich selbst zu unterhalten. Das
Kindergeld für ein Kind über 18 Jahre entfällt
bei eigenem Kindeseinkommen ab 7.680 €

netto (nach Abzug von Sozialversicherung und
Werbungskosten in Höhe von maximal 
920 €/Jahr) im Jahr.

Das Kindergeld wird an die Person ausgezahlt,
in deren Obhut sich das Kind befindet. Lebt
das Kind mit beiden Eltern zusammen, kön-
nen diese bestimmen, wer von ihnen das Kin-
dergeld erhalten soll.
Kindergeld beantragen Sie bei der Familien-
kasse der für Sie zuständigen Agentur für Ar-
beit: Siehe nächste Seite.
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Familienkasse Flensburg bzw. Elmshorn

Für Kunden der ehemaligen Familienkasse
Kiel und Familienkasse Neumünster ist seit
Juli 05 die Familienkasse Flensburg zuständig.

Kunden Hotline:
Allgemeine Beratung 
01 80/1 54 63 37 
Zahlungstermine 
(24 Stunden-Service)
01 80/1 92 45 86 

Diese Rufnummern sind kostenpflichtig; die Kosten sind 
abhängig von Festnetzbetreiber und Uhrzeit des Anrufes.

Servicezeiten:
Mo - Do 07.00 - 16.00 Uhr, 
Fr 07.00 - 13.00 Uhr 

Postanschrift:
Familienkasse Flensburg
Waldstr. 2
24939 Flensburg
Familienkasse-Flensburg@arbeitsagentur.de

Familienkasse Elmshorn
Bauernweg 23, 25335 Elmshorn
Familienkasse-Elmshorn@arbeitsagentur.de

Dort erhalten Sie nähere Auskünfte über die
Antragstellung. 
Für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst ist
der jeweilige Arbeitgeber die Kindergeldstelle.
Rückwirkend kann Kindergeld längstens für 
6 Monate gezahlt werden!

Kostenlose Info unter
www.familien-wegweiser.de

Kinderzuschlag

Seit Januar 2005 können gering verdienende
Eltern, die allein wegen ihrer Kinder von staat-
lichen Fürsorgeleistungen abhängig sind, ei-
nen Kinderzuschlag von maximal 140 € erhal-
ten. Er richtet sich also an gering verdienende
Eltern, die zwar ihren eigenen Unterhalt finan-
zieren können, aber nicht den ihrer Kinder.
Dieser Zuschlag wird nur auf Antrag gezahlt –
auch rückwirkend. Er wird für höchstens 
36 Kalendermonate gezahlt.
Nähere Informationen und den Antrag erhal-
ten Sie bei der Familienkasse der für Ihren
Wohnort zuständigen Agentur für Arbeit. Die
Telefonnummern finden Sie im Kapitel Kin-
dergeld (siehe oben).

Tipps und Hilfen für Alleinerziehende

Vaterschaftsanerkennung
Bei nicht miteinander verheirateten Eltern
kann der Vater vor oder nach der Geburt die
Vaterschaft anerkennen. Diese Anerkennung
ist die Voraussetzung für alle Rechtsbeziehun-
gen zwischen Vater und Kind und deshalb be-
sonders wichtig. Damit sie wirksam wird,
muss die Mutter zustimmen. Die Anerken-
nung der Vaterschaft und die Zustimmung der
Mutter muss beurkundet und dem Geburts-
standesamt übersandt werden. Diese Beurkun-
dung erfolgt kostenfrei bei Jugend- und Stan-
desämtern sowie Amtsgerichten.

Kreis Segeberg - Jugend, Familie, Soziales

Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/9 51-0, Fax 9 51-501
jugend@kreis-se.de
www.kreis-segeberg.de
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Jugendamt Norderstedt
Allgemeiner Sozialer Dienst 

Rathausallee 50, 22846 Norderstedt
Tel. 0 40/5 35 95-4 01, Fax 5 35 95-6 41
jugendamt@norderstedt.de
www.norderstedt.de

Sorgerecht
Bei Kindern, deren Eltern nicht miteinander
verheiratet sind, hat die Mutter die alleinige el-
terliche Sorge.
Mutter und Vater können die elterliche Sorge
aber auch gemeinsam ausüben. Hierzu ist eine
Sorgeerklärung notwendig. Diese Sorgeerklä-
rung ist von einem/einer Notar/Notarin oder
im Jugendamt zu beurkunden. Die Beurkun-
dung beim Jugendamt erfolgt kostenfrei.
Die gemeinsame elterliche Sorge bedeutet die
Übernahme gemeinsamer Pflichten. Nur
dann, wenn sich beide Elternteile wirklich ge-
meinsam um das Kind kümmern, ist sie sinn-
voll. Eine einmal abgegebene Sorgeerklärung
kann nicht einseitig, also gegen den Willen des
anderen Sorgeberechtigten, rückgängig ge-
macht werden. Gibt es zu einem späteren Zeit-
punkt Streit zwischen den Eltern, kann nur
das Familiengericht eine Änderung herbeifüh-
ren. 
Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusam-
men, steht diesem trotz gemeinsamer Sorge
ein Alleinentscheidungsrecht in Angelegen-
heiten des täglichen Lebens zu. Dinge, die das
Leben des Kindes grundsätzlich beeinflussen,
müssen von beiden Elternteilen gemeinsam
entschieden werden. Hierzu zählt z. B. die
Wahl der Schule.

Unterhalt
Leben die Eltern nicht zusammen, hat der El-
ternteil, bei dem das Kind nicht lebt, Unter-
haltszahlungen zu leisten. Diese Unterhalts-
zahlungen werden automatisch alle 2 Jahre an
die Entwicklung der Lebenshaltungskosten

angepasst. Über die Höhe des Unterhalts in-
formieren die Jugendämter. Die Jugendämter
beraten und unterstützen Anspruchsberechtig-
te auch bei der Durchsetzung ihrer Forderun-
gen.

Unterhaltsvorschuss
Alleinerziehende, die vom anderen Elternteil
keinen oder einen zu geringen Unterhalt für
ihre Kinder bekommen, können Unterhalts-
vorschuss erhalten (auch bei ungeklärter Vater-
schaft). Ein gerichtliches Unterhaltsurteil ist
nicht nötig. Unterhaltsvorschuss gibt es maxi-
mal für 72 Monate und längstens bis zur Voll-
endung des 12. Lebensjahres des Kindes. Der
Unterhaltsvorschuss entspricht den untersten
Beträgen in der Unterhaltstabelle (Regelbe-
tragssatz) abzüglich der Hälfte des Erstkinder-
geldes (77 €).
Einen vollständigen Antrag auf Unterhaltsvor-
schuss und ein Merkblatt finden Sie unter
www.kreis-segeberg.de. Dort gibt es auch ei-
nen Link zu den aktuellen Unterhaltssätzen.

Seit dem 1. Juli 2007 gelten folgende Unter-
haltsvorschussbeträge:

Unterhaltsvorschuss in den neuen Ländern
bis 6 Jahre 111 € monatlich
6 - 12 Jahre 151 € monatlich

Unterhaltsvorschuss in den alten Ländern
bis 6 Jahre 127 € monatlich
6 - 12 Jahre 170 € monatlich

Kreis Segeberg - Jugend, Familie, Soziales

Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/9 51-0, Fax 9 51-501
jugend@kreis-se.de
www.kreis-segeberg.de
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Staatsangehörigkeit

Seit dem 1. Januar 2000 gilt ein neues Staats-
angehörigkeitsrecht.
Neben dem bestehenden Grundsatz, dass ein
Kind mit der Geburt Deutsche/r wird, wenn
zumindest ein Elternteil die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzt (Einbürgerung), gilt jetzt
zusätzlich auch das Geburtsrecht:
In Deutschland geborene Kinder von auslän-
dischen Eltern werden mit der Geburt auto-
matisch Deutsche, wenn ein Elternteil sich bei
der Geburt seit mindestens 8 Jahren dauerhaft
und rechtmäßig in Deutschland aufhält und
eine Aufenthaltsberechtigung oder seit minde-
stens 3 Jahren eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis besitzt. 
Kinder, die nach dem Geburtsrecht Deutsche
werden und gleichzeitig die Staatsangehörig-
keit ihrer Eltern erwerben, müssen sich nach
der Volljährigkeit bis zum 23. Lebensjahr für
eine Staatsbürgerschaft entscheiden.

Beratung und Hilfsangebote 
nach der Geburt

Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
im Kreis

Das Angebot an Kinderbetreuungsmöglich-
keiten im Kreisgebiet ist von Ort zu Ort unter-
schiedlich. Kinder unter 3 Jahren können in
der Regel bei einer Tagesmutter, Kindertages-
stätten oder in einer der wenigen Kinderkrip-
pen betreut werden. 
Kinder ab 3 Jahren haben einen Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz. Das be-
deutet, dass für ein 3-jähriges Kind ein Kin-
dergartenplatz zur Verfügung stehen muss.
Aber auch für unter Dreijährige und Schulkin-
der soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorge-
halten werden.
Für Grundschulkinder wird zurzeit in vielen
Gemeinden die sogenannte ‘betreute Grund-
schule’ angeboten. Dort können Kinder stun-
denweise vor oder nach dem Unterricht be-
treut werden.
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, alle Kin-
dertagesstätten und sonstige Einrichtungen im
Kreisgebiet zu nennen. Grundlegende Infor-
mationen und Auskünfte zu Kindertagesein-
richtungen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei den
Verwaltungen vor Ort oder bei dem
• Kreis Segeberg, Kinder- und Jugendhilfe,

Integration und Bildung 
Tel. 0 45 51/951-273 und bei der 

• Stadt Norderstedt beim Jugendamt 
Norderstedt, Tel. 0 40/5 35 95-114. 

Adressen von Tagesmüttern erhalten Sie beim 
• Kreisjugendamt 

Tel. 0 45 51/951-319 
• dem „Verein Tausendfüssler“ 

Tel. 0 41 91/50 69 36 für die 
Stadt Kaltenkirchen und Umgebung
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• und dem Verein „Tagespflege Norder-
stedt“, Tel. 0 40/52 11 01 18 für den 
Bereich Norderstedt, Henstedt-Ulzburg 
und Ellerau.

Eine Ermäßigung der Beiträge ist bei gerin-
gem Einkommen möglich. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie unter den obengenannten
Adressen.

Familienunterstützende Angebote

Es gibt eine ganze Reihe familienunterstützen-
der Angebote. Diese reichen von Angeboten
für Alleinerziehende über die Mütterberatung
bis zur Paarberatung, von der Spielgruppe im
Stadtteil bis zur Trauergruppe. Im Anschluss
können nur einige Anbietende benannt wer-
den:

Wellcome – Praktische Hilfe
für Familien nach der Geburt 

Ev. Familien-Bildungsstätte Bad Segeberg

Falkenburger Straße 88
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/12 08
bad-segeberg@wellcome-online.de 

Ev. Familien-Bildungsstätte Bad Bramstedt

Holsatenallee 7
24567 Bad Bramstedt
Tel. 0 41 92/12 50
bad-bramstedt@wellcome-online.de 

Ev. Familien-Bildungsstätte Norderstedt

Kirchenplatz 1
22484 Norderstedt
Tel. 0 40/5 25 65 11
norderstedt@wellcome-online.de
www.wellcome-online.de 

Wellcome wurde gegründet, um Familien von
Anfang an zu unterstützen. Junge Mütter wer-
den gegenwärtig meist wenige Tage nach der
Geburt aus der Klinik entlassen und benötigen
zu Hause Unterstützung. Wenn Sie während
der ersten Wochen und Monate praktische
und individuelle Hilfe benötigen, rufen Sie an.
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt ca.
zweimal in der Woche für 2 - 3 Stunden zu Ih-
nen nach Hause.
Vorab klären Sie mit unserer Wellcome-Koor-
dinatorin Ihre Erwartungen. Die Vermittlung
einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin kostet
10,00 €; die anschließende Betreuung nach
Absprache 4,00 € pro Stunde (eine Ermäßi-
gung ist möglich). 

Schutzengel 

Ev. Familien-Bildungsstätte Bad Segeberg

Falkenburger Straße 88
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/99 33-50
u.haeusler@kirchenkreis-segeberg.de

Ev. Familienbildungsstätte Bad Bramstedt

Holsatenallee 7
24576 Bad Bramstedt
Tel. 0 41 92/12 50
familienbildungbb@evangelisches-bildungs-
werk.de 

Schutzengel bietet frühe Hilfen für Schwange-
re und Familien mit kleinen Kindern aus dem
Raum Bad Segeberg und Bad Bramstedt. Da-
zu gehören Wegweiser für junge Familien, ein
wöchentliches Elterncafé, die Vermittlung von
Hilfe und Beratung für junge Familien, regel-
mäßige Sprechzeiten und die Unterstützung
durch eine Familienhebamme.
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Familienhebamme Angela Mau

Die Hebammenpraxis

Am Eichberg 3
23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/94 43 34 

Die Familienhebamme begleitet Familien mit
sehr kleinen Kindern und entlastet sie in
schwierigen Situationen. Das Angebot richtet
sich an Frauen mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf während Schwangerschaft und
Stillzeit.

Hilfe bei Schreibabys in Schleswig-
Holstein

Schreiambulanz Kiel in der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin des Städtischen
Krankenhauses

Chemnitzstraße 33
24116 Kiel 
Tel. 01 51/16 32 20 00 

Die Schreiambulanz ist eine Kooperation, in
der Fachleute verschiedener Professionen zu-
sammenarbeiten. Sie unterstützen Eltern,
wenn ihr Baby stundenlang schreit, unter
Schlafstörungen leidet und sich nicht beruhi-
gen lässt. Telefonische und persönliche Bera-
tung sind möglich. Eltern werden über mögli-
che Ursachen und Beruhigungsmöglichkeiten
sowie über Entlastungsmöglichkeiten für die
betroffene Familie informiert.

Familienbildungsstätten

Ev. Familien-Bildungsstätte Bad Segeberg

Falkenburger Straße 88
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/99 33 45
fbs-se@kirchenkreis-segeberg.de
www.kirchenkreis-segeberg.de 

Ev. Familien-Bildungsstätte Bad Bramstedt

Holsatenallee 7
24576 Bad Bramstedt
Tel. 0 41 92/12 50
familienbildungbb@evangelisches-bildungs-
werk.de
www.evangelisches-bildungswerk.de 

Ev. Familien-Bildungsstätte Norderstedt

Kirchenplatz 1
22844 Norderstedt
Tel. 0 40/5 25 65 11
info@fbs-norderstedt.de
www.fbs-norderstedt.de

Die Ev. Familienbildungsstätten bieten Bil-
dung, Beratung, Begleitung und Begegnung
für Familien an und verstehen sich als Lobby
für Familie in Kirche und Gesellschaft. Sie
richten sich an Familien, d. h. insbesondere
Eltern mit ihren Kleinkindern, Frauen und
Kinder.
Angebote: 
• Eltern-Kind-Gruppen, DELFI, PEKiP 
• Gruppen für Kleinkinder als Vorbereitung 

auf den Kindergarten 
• Musikangebote für Eltern und Kinder 
• Säuglingspflege, Babygruppen, Treffs 
• Elternbildung in den Bereichen: 

Erziehung, Gesundheit, Haushalt, Freizeit
und Kommunikation, religiöse Erziehung 

• Dienstleistungen/Service für Familien,
z. B. Babysittervermittlung, Kleider-
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•märkte für Frauen, Spielzeug-, Bücher- 
•und Kleidermarkt rund ums Kind.

Die Programmhefte der Ev. Familienbildungs-
stätten erscheinen halbjährlich und liegen öf-
fentlich aus.

Mütterzentrum Norderstedt e. V.

Kielortring 51
22850 Norderstedt
Tel. 0 40/5 23 72 50 
muetterzentrum-norderstedt@wtnet.de
www.muetterzentrum-norderstedt.de 

Angebote: 
• Frühstücksrunde, Nachmittagstreff 
• Second-Hand-Markt, Flohmärkte 
• Babytreff und Vorschule 
• Erziehungsberatung und Beratung in 

schwierigen Lebenssituationen 
• Offene Sprechstunde zum Thema Arbeits-

recht 
• Fotoshooting und FriseurIn 
• Krabbelgruppe, Spielgruppe, Bastelkurse 

für Kinder 
• Wellness, Massage, Malkurs, Entspannungs-

abende für Eltern.

Familienzentrum Henstedt-Ulzburg e. V.

Hamburger Straße 8/Ulzburg-Center
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/80 87 96 
mail@familienzentrum-hu.de
www.muetterzentrum-hu.de

Das Familienzentrum ist ein Treffpunkt für El-
tern und Kinder. Es dient als Forum für Kon-
takte, Erfahrungsaustausch und Aktivitäten
gemeinsam mit Kindern. Gerade auch für
neue Mitbürger/innen ist das Familienzen-
trum zu einer wichtigen „ersten“ Anlaufstelle
geworden, um sich über die örtlichen Gege-
benheiten der Gemeinde zu informieren und

erste Kontakte, insbesondere auch für die Kin-
der, aufzubauen. Es finden Spiel- und Krab-
belkreise, offene Treffen für Mütter (natürlich
auch Oma usw.) mit Kleinkindern und regel-
mäßige Flohmärkte statt.

Familienlotsin Henstedt-Ulzburg

Sabine Ohlrich, Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Rathausplatz 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/96 31 13
sabine.ohlrich@h-u.de 

Die Familienlotsin ist eine erste Anlaufstelle
für Eltern zu allen Fragen, die das Leben mit
Kindern betreffen. Sie informiert über finan-
zielle Leistungen, Kinderbetreuungsmöglich-
keiten, Freizeitangebote und vieles mehr. 

VAMV Verband alleinerziehender Mütter und
Väter Segeberg und Umgebung e. V.

Lübecker Straße 29 a
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/69 64
bonins@web.de, vamvse@aol.com
www.vamv-sh.de

Der Verband alleinerziehender Mütter und
Väter vertritt über 2 Millionen Einelternfami-
lien. Familien, in welchen ledige, getrennte,
geschiedene oder verwitwete Eltern mit ihren
Kindern leben. Der VAMV kümmert sich
auch um die Ansprüche von Kindern in neu
zusammmengesetzten Familien, solange sie
unterhaltsberechtigt gegenüber ihren Vätern
bzw. Müttern sind.
Der VAMV informiert und berät Alleinerzie-
hende, bietet ein Elterncafe und gemeinsame
Freizeitaktivitäten an.

Weitere Angebote finden Sie auch bei örtlichen
Trägern wie bspw. Volkshochschulen und Sport-
vereinen. Informieren Sie sich vor Ort.
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Hilfen für entwicklungsverzögerte
und behinderte Kinder

Über Hilfen für entwicklungsverzögerte und
behinderte Kinder erhalten Sie Auskunft bei:

Kreis Segeberg - Jugend, Familie, Soziales

Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/9 51-4 39, Fax 9 51-5 01
integration@kreis-segeberg.de

Müttergenesung 

Wenn Sie sich überfordert oder überlastet füh-
len, sollten Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin
über die Möglichkeiten einer Kur sprechen.
Die folgenden Kurberatungs und -vermitt-
lungsstellen informieren und begleiten Mütter
(und Väter) umfassend auf dem Weg zur Kur.

Deutsches Rotes Kreuz, Kur- u. Reha gGmbH

Klaus-Groth-Platz 1, 24105 Kiel
Tel. 04 31/57 07-5 30
mkk@drk-sh.de, www.drk-sh.de

DRK-Ortsverein Norderstedt e. V.

Ochsenzoller Straße 124
22848 Norderstedt
Tel. 0 40/5 23 18 26
info@drk-norderstedt.de
www.drk-norderstedt.de

Kurberatungs- und -vermittlungsstelle des
Diakonischen Werkes der Kirchenkreise Plön
und Segeberg gGmbH

Kirchstraße 9 a
23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/95 53 00
carmen.boenig@kirchenkreis-segeberg.de
www.kirchenkreis-segeberg.de 

Kurberatung und -vermittlung 
Ev. Bildungswerk, Diakonisches Werk
Neumünster 

Am Alten Kirchhof 16
24536 Neumünster 
Tel. 0 43 21/25 05 23 
kuren@evangelisches-bildungswerk.de
www.diakonie-neumuenster.de

Müttergenesung Hamburg Kirchenkreise
Altona, Blankenese, Niendorf 
Haus der Kirche 

Max-Zelck-Straße 1
22459 Hamburg 
Tel. 0 40/5 89 50-2 74  
andrea.daum@kk-niendorf.de
www.muettergenesung-hamburg.de 

Kurberatungs- und -vermittlungsstelle 
der Arbeiterwohlfahrt e. V. 
Zentrum für interkulturelle Konzepte 

Hinter dem Kirchhof 10
24211 Preetz 
Tel. 0 43 42/30 81-14  
dagmar.hecht@awo-sh.de
www.awo-sh.de 

Allgemeine Hilfestellung 

erhalten Sie bei den folgenden Beratungs-
stellen:

Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien-
und Lebensfragen

Holstenstraße 23
24568 Kaltenkirchen 
Tel. 0 41 91/45 99 
eb-kaltenkirchen@therapiehilfe.de 
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Erziehungssprechstunde Bad Bramstedt 

Rosenstraße 20
24576 Bad Bramstedt 
Tel. 0 41 91/45 99  
eb-kaltenkirchen@therapiehilfe.de 
Offene Sprechstunde Mo 16.00 - 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung 

Diakonisches Werk der Kirchenkreise Plön
und Segeberg gGmbH
Erziehungs- und Lebensberatung

Kirchstraße 9 a
23795 Bad Segeberg 
Tel. 0 45 51/95 53 10
erziehungsberatung@kirchenkreis-
segeberg.de 

Außenstellen: 

Am Markt 3 (Bürgerhaus)
24610 Trappenkamp 
Tel. 0 45 51/95 53 10 

Waldstraße 1 (Begegnungsstätte)
23812 Wahlstedt 
Tel. 0 45 51/95 53 10 

Psychologische Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene Norderstedt 

Ochsenzoller Straße 85
22848 Norderstedt
Tel. 0 40/5 23 73 80 
Offene Sprechstunde:
Mi 10.00 - 11.00 und 16.00 - 17.00 Uhr 

Evangelische Erziehungs-, Lebens- 
und Eheberatungsstelle Norderstedt 
Diakonisches Werk des 
Kirchenkreises Niendorf

Kirchenplatz 1 a
22844 Norderstedt
Tel. 0 40/5 25 58 44  
eb.norderstedt@dwniendorf.de 

Wenn Sie von Gewalt in Familie oder Partner-
schaft betroffen sind oder sich in einer Krise
befinden, erhalten Sie Unterstützung bei den
Frauenfachberatungsstellen oder im Frauen-
haus:

Frauenzimmer e. V. – Notruf, Beratung,
Frauen- und Mädchentreffpunkt 

Lübecker Straße 14
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/38 18  
frauenzimmer-badsegeberg@t-online.de 

Frauentreffpunkt Kaltenkirchen e. V.

Hamburger Straße 68
24568 Kaltenkirchen
Tel. 0 41 91/8 56 99 
Frauentreff-Kaki@t-online.de 

Frauenberatungsstelle und Notruf
Frauenräume e. V. 

Kielortring 51
22850 Norderstedt 
Tel. 0 40/5 29 69 58 
info@frauenberatungsstelle-norderstedt.de 
www.frauenberatungsstelle-norderstedt.de 

Frauenhaus Norderstedt

Tel. 0 40/5 29 66 77
frauenhaus.norderstedt@t-online.de

RUBRIK DAS KIND IST DA!
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Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

Wenn Sie sich entschieden haben, erwerbstätig
zu bleiben bzw. wieder in den Beruf einzustei-
gen, können folgende Hilfen die Vereinbarkeit
der Familien- und Erwerbsarbeit erleichtern:

Kontakt zum Beruf

Während der Elternzeit können Sie Fortbil-
dungsangebote nutzen. Viele Volkshochschu-
len bieten Vormittagskurse an. Auch andere
Träger der Erwachsenenbildung haben sich auf
Frauen mit Kindern eingestellt. Sie können
auch Ihren Arbeitgeber bitten, Sie für
Krankheits- oder Urlaubsvertretungen (auch
nur stundenweise) heranzuziehen, damit Sie
beruflich fit bleiben.

Die Beratungsstelle „Frau und Beruf“ berät Sie
(nach Absprache vor Ort) zu allen Fragen rund
um den Beruf und die Weiterbildung für
Frauen. Dort können Sie auch erfahren, ob
eine Fortbildung oder Umschulung vom
Arbeitsamt gefördert werden kann.

Beratungsstelle Frau und Beruf

Bahnhofstraße 2
23795 Bad Segeberg
Tel. 0 45 51/94 40 02
Frau-und-Beruf-Segeberg@t-online.de 

Träger ist die Wirtschafts-, Entwicklungs- und
Planungsgesellschaft für die Kreise Pinneberg
und Segeberg mbh (WEP).

Freistellung von der Arbeit zur
Pflege eines erkrankten Kindes 

Ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht,
wenn das Kind bei einem pflichtversicherten
Elternteil mitversichert ist, also nicht (!) bei
privater Versicherung, und eine andere im
Haushalt lebende Person das kranke Kind nicht
beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann:

bis zum Alter des Kindes von 12 Jahren.

für 10 Arbeitstage für jedes Kind je Kalen-
derjahr. Die Obergrenze der Befreiung für
die Betreuung kranker Kinder liegt bei 
25 Arbeitstagen im Jahr. Diesen Anspruch
hat jeder Elternteil.

Alleinerziehende werden gleichgestellt, d.h.
bei einem Kind steht ihnen Kinderkran-
kengeld für maximal 20 Arbeitstage, bei
mehreren Kindern für maximal 50 Arbeits-
tage zu. 

Gemeinsam erziehende Versicherte müssen
nicht miteinander verheiratet sein, um die
Ansprüche geltend zu machen. Das er-
krankte Kind muss aber in einem Kind-
schaftsverhältnis zur Lebenspartnerin/ zum
Lebenspartner stehen.

Kinderkrankengeld wird grundsätzlich in
der Höhe der üblichen Krankengeldzah-
lung gewährt.

Der Arbeitgeberin/ dem Arbeitgeber muss
ein ärztliches Attest über Pflegenotwendig-
keit und Dauer vorgelegt werden.
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Darüber hinaus gibt es Tarifverträge mit Rege-
lungen, die unter Umständen günstiger sind
als die gesetzliche Regelungen. Fragen Sie Ihre
Arbeitgeberin oder Ihren Arbeitgeber. Bei Be-
darf geben auch die Krankenkassen nähere
Auskünfte.

Geringfügig Beschäftigte haben keinen An-
spruch auf Kinderkrankengeld, da sie nicht
voll beitragspflichtig versichert sind.

Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit

Seit Anfang 2001 haben Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen nach dem neuen „Gesetz
über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsver-
träge“ einen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit
(Teilzeit- und Befristungsgesetz- TzBfG). Vor-
aussetzung ist, dass das Arbeitsverhältnis län-
ger als 6 Monate bestanden hat und der Be-
trieb in der Regel mehr als 15 Arbeitneh-
mer/Arbeitnehmerinnen beschäftigt, Auszu-
bildende nicht eingerechnet.

Der Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung muss
dem Arbeitgeber mindestens 3 Monate vorher
mitgeteilt werden. Dieser Antrag kann aus be-
trieblichen Gründen abgelehnt werden.

Teilzeitkräfte dürfen grundsätzlich nicht
schlechter gestellt werden als vergleichbare Be-
schäftigte in Vollzeit. Insbesondere ist das Ar-
beitsentgelt mindestens in dem Umfang zu ge-
währen, der dem Anteil der Arbeitszeit
eines/einer vergleichbaren vollzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin ent-
spricht.

RUBRIK DAS KIND IST DA!
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NÜTZLICHE LITERATUR

Nützliche Literatur

Wir haben eine Reihe nützlicher Broschüren
für Sie zusammengestellt, die Sie unter folgen-
den Adressen bestellen können:

Publikationsversand der Bundesregierung

Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Tel. 0 18 05/77 80 90
Fax 0 18 05/77 80 94
publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de

Titel, Inhalt

Familien-Wegweiser
Staatliche Hilfen im Überblick 

Erziehungsgeld, Elternzeit
Das Bundeserziehungsgeldgesetz – 
Regelungen ab 01.01.2004

Elterngeld und Elternzeit ab 
Geburtsjahr 2007  

Merkblatt Kindergeld   

Eltern bleiben Eltern

Der Unterhaltsvorschuss 

Mutterschutzgesetz

Kinder suchen Eltern. 
Eltern suchen Kinder

Merkblatt Kinderzuschlag

Die Beistandschaft (02.01.2006)

Kindschaftsrecht

Schleswig-Holsteinisches
Familienministerium (Hrsg.)

Informationen für Eltern: Das neue
Kindschaftsrecht und Angebote der
Jugendhilfe
poststelle@sozmi.landsh.de

Unter www.familien-wegweiser.de finden Sie
Online-Rechner, Informationen und Anträge
zu Elterngeld, Kinderzuschlag, Elternzeit u. a

Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung

Postfach 500, Bonn
Tel. 01 80/5 15 15 10 (0,12 €/Min) 
info@bmgs.bund.de 

Ratgeber zur gesetzlichen 
Krankenversicherung
Bestellnr. A400 
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